
Name:  ………………………………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………. 

Telefonnr. ……………………………………………… 

Email:  ………………………………………………..     Datum:   

 
 
An das  
Marktgemeindeamt Sierning 
Kirchenplatz 1 
4522 Sierning 
 
 
ANSUCHEN UM KANALANSCHLUSS 
 
Ich ersuche das Marktgemeindeamt Sierning um Herstellung eines Kanalanschlusses für die Parzelle 

Nr.              , KG                             , Straße                                       . 

Der Anschlusspunkt und der Hauskontrollschacht für das Grundstück werden im Zuge einer Bege-
hung vor Ort festgelegt und festgehalten. 

Gemäß § 12 Abs. 2 Oö. AEG 2001 hat die Eigentümerin bzw. der Eigentümer die Kosten für die 
Herstellung und gemäß § 21 Abs. 1 Oö. AEG 2001 die Kosten für die Instandhaltung der An-
schlussleitung zu tragen. 

Somit entstehen: 

 Kosten für Grundbesitzer bzw. Antragsteller gegenüber der Marktgemeinde Sierning bei Neuer-
schließungen:  
Die Kosten für Grabungsarbeiten, das Material und die Anschlussleistungen an die öffentliche 
Abwasserentsorgungsanlage (Hauptkanalschacht) bis zum Hauskontrollschacht (Übergabe-
schacht) werden von der Marktgemeinde Sierning verrechnet und zur Zahlung vorgeschrieben. 

 Kosten für Grundbesitzer bzw. Antragsteller gegenüber ausführenden Unternehmen: 
Die gesamten Grabungskosten, die Zuleitung von der öffentlichen Abwasserentsorgungsanlage 
(Hauptkanalschacht) bis ins Grundstück (Haus), das Material und Versetzung eines Hauskontroll-
schachtes (Ausführung nur durch ein konzessioniertes Bauunternehmen) werden vom ausführen-
den Unternehmen direkt verrechnet. Bei einer Länge von >15m ab Anschluss des Hauptkanales 
(Kanalmitte) oder bei Richtungsänderungen auf dem Grundstück ist eine Hausübergabeschacht 
zu setzen. Eine Rückstauklappe ist verbindlich einzubauen. Für die Zuleitung ist mindestens ein 
Querschnitt von DN 150 mit SN 8 Rohrmaterial zu verwenden, vom Anschluss des Hauptkanals 
bis in oder unter das Haus. Als Nachweis der fachgerechten Durchführung ist ein Dichtheitsattest 
nach ÖNORM B2503 mit der Baufertigstellungsanzeige zu übergeben.  

Diese Kosten sind nicht in der Kanalanschlussgebühr enthalten. Mit der Kanalanschlussgebühr wird 
der Beitrag zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen Kanalisationsanlage gemäß §1 
Interessentenbeiträge-Gesetz 1958 erhoben. 
 

Sierning, ……………………    ………………………………………. 
  Unterschrift Antragsteller 

Abnahme des Anschlusses durch die Marktgemeinde Sierning 
  
Angeschlossen am: …………………  ………………………………………… 
  Unterschrift Leiter handwerklicher Dienst 

 
Durchmesser  ……………        Material ……..…………………………………….. 



Skizze (von der Marktgemeinde Sierning auszufüllen): 
 

 


